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Lizenzvereinbarung für die Software MESHPARTS 

MIT DEM HERUNTERLADEN ODER DER ANDERWEITIGEN NUTZUNG DER 

SOFTWARE STIMMEN SIE DEN BESTIMMUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZU. 

SOLLTEN SIE DIESEN BESTIMMUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, UNTERLASSEN SIE 

DAS HERUNTERLADEN, DIE INSTALLATION SOWIE DIE NUTZUNG DER 

SOFTWARE. DIE SOFTWARE DARF NICHT AUF EINE ANDERE ALS VOM 

LIZENZGEBER GENEHMIGTE WEISE ÜBERTRAGEN, WEITERVERKAUFT ODER 

VERTRIEBEN WERDEN. 

Diese MESHPARTS Softwarelizenzvereinbarung ("Vereinbarung") ist eine rechtsgültige 

Vereinbarung zwischen Ihnen als Unternehmen, Forschungsinstitut oder Einzelperson 

(„Endnutzer”, „Lizenznehmer”) und dem Hersteller bzw. geistigen Eigentümer der Software 

MESHPARTS GmbH („Hersteller”, „Lizenzgeber”). Das im Titel dieser Vereinbarung 

genannte Produkt, deren elektronische Begleitdokumentation und (soweit vorhanden) 

Datenträger (im Gesamten als "Software" bezeichnet) unterliegen den urheberrechtlichen 

Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland sowie den Bestimmungen dieser 

Vereinbarung. 

Nach dem heutigen Stand der Technik ist es nicht möglich, Software zu erstellen, die in allen 

Anwendungsfällen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand dieses Vertrages ist deswegen nur eine 

Software, die im Sinne der Programmbeschreibung grundsätzlich brauchbar ist. 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen sorgfältig, bevor Sie diese Software 

herunterladen, installieren, benutzen, lizenzieren oder weitergeben. Durch das Herunterladen, 

die Installation, Benutzung, Lizenzierung oder Weitergabe der Software erklären Sie Ihr 

Einverständnis mit diesem Lizenzvertrag. 

Falls Sie den Bestimmungen dieses Vertrags nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, die 

Software herunterzuladen, zu installieren, zu benutzen, zu lizenzieren oder weiterzugeben. 

Die Software MESHPARTS ist nur dann lizenziert, wenn Sie die Bedingungen aus der 

"Lizenzvereinbarung für die Software MESHPARTS" akzeptieren. Falls Sie den 

Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, ist die Software nicht lizenziert. In 

diesem Fall unterlassen Sie das Herunterladen, die Installation oder anderweitige Nutzung der 

Software. Diese Software wird für Sie lizenziert; Sie erwerben nicht die Software selbst. 

1. GEGENSTAND DER LIZENZVEREINBARUNG 

Gegenstand der Lizenzvereinbarung ist die Software MESHPARTS, die geistiges Eigentum 

der Firma MESHPARTS GmbH darstellt. Dabei handelt es sich je nach Lizenzierungsart um 

eine Test-, kommerzielle oder akademische Softwarelizenz. Lizenzierungskosten, falls 

vorhanden, werden durch ein Angebot des Lizenzgebers festgelegt. 

2. LIEFERUNG UND LIEFERUNGSUMFANG 
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Die Software umfasst das Software-Programm, deren elektronische Dokumentation und 

(soweit vorhanden) Datenträger. Die Lieferung der Software kann über alle gängigen 

Datenspeicherungsmedien erfolgen. Ein Anspruch auf Herausgabe des Quellcodes besteht 

nicht. Die Ausführung der Software auf der Systemumgebung des Kunden nimmt dieser 

selbst vor. Darstellungen in Testprogrammen, Produkt- und Projektbeschreibungen stellen, 

sofern nicht ausdrücklich als solche bezeichnet, keine Beschaffenheitsgarantien dar. 

Die MESHPARTS Software wird über ein Concurrent-User-Lizenzmodell (Floating Point 

License) bereitgestellt. Die Laufzeit der gewährten Lizenz beträgt 1 Jahr.  

Support für MESHPARTS wird im Umfang von 8 (acht) Stunden pro gewährte Lizenz zur 

Verfügung gestellt. Darüber hinausgehender Support wird, falls erforderlich, im Rahmen 

einer separaten Vereinbarung geleistet. 

Software-Updates werden, sofern vorhanden, 365 (dreihundertfünfundsechzig) Kalendertage 

ab dem Datum der Lizenzierung zur Verfügung gestellt.  

3. NUTZUNGSRECHT – NUTZUNG UNTER LIZENZ 

Die vorliegende MESHPARTS Softwarelizenz kann je nach Lizenzierungsart eine Test-, 

kommerzielle oder akademische Softwarelizenz sein. Die Art der vorliegenden Lizenz wird in 

der Download- sowie Benutzeroberfläche der Software spezifiziert. 

Die vom Lizenzgeber gelieferte Software (das Software-Programm, deren elektronische 

Begleitdokumentation und, soweit vorhanden, Datenträger) ist geistiges Eigentum des 

Lizenzgebers. Alle Rechte an der Software sowie an sonstigen im Rahmen der 

Vertragsanbahnung und -durchführung überlassenen Unterlagen stehen im Verhältnis der 

Vertragspartner ausschließlich dem Lizenzgeber zu. 

Der Lizenzgeber räumt dem Benutzer ein nicht-ausschließliches Recht ein, die Software zu 

nutzen. Die MESHPARTS Software wird über ein Concurrent-User-Lizenzmodell (Floating 

Point License) bereitgestellt. 

(1) Die Testlizenz 

- ist kostenlos, 

- beinhaltet die volle Funktionalität der Software, 

- hat eine Laufzeit von 30 (dreißig) Kalendertagen, 

- darf auf beliebigen Computern betrieben werden (Floating Point License), 

- darf nur für Testzwecke benutzt werden, 

- darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden. 
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(2) Die kommerzielle Lizenz 

- ist kostenpflichtig, 

- beinhaltet die volle Funktionalität der Software, 

- hat eine auf 365 Tage zeitlich beschränkte Laufzeit, die sich automatisch kostenpflichtig um 

weitere 365 Tage verlängert, sofern Sie diesem nicht spätestens 90 Tage vor Ablauf der 

Lizenz schriftlich widersprechen. 

- darf auf beliebigen Computern betrieben werden (Floating Point License), 

- darf für kommerzielle Zwecke benutzt werden. 

(3) Die akademische Lizenz 

- ist kostenpflichtig, beihaltet aber einen wesentlichen Preisvorteil gegenüber der 

kommerziellen Lizenz 

- beinhaltet die volle Funktionalität der Software, 

- hat eine auf 365 Tage zeitlich beschränkte Laufzeit, die sich automatisch kostenpflichtig um 

weitere 365 Tage verlängert, sofern Sie diesem nicht spätestens 90 Tage vor Ablauf der 

Lizenz schriftlich widersprechen. 

- darf auf beliebigen Computern betrieben werden (Floating Point License). 

- darf nur für akademische und forschungsrelevante Zwecke benutzt werden. 

(4) Die Community-Lizenz 

- ist kostenlos, 

- beinhaltet die volle Funktionalität der Software, 

- hat eine unbegrenzte Laufzeit, 

- darf auf beliebigen Computern betrieben werden (Floating Point License), 

- darf für kommerzielle Zwecke benutzt werden, 

- die erstellen Modelle müssen auf den Meshparts-Server hochgeladen werden, 

- Meshparts hat das Recht die Modelle zu verändern, weiterzugeben und mit anderen 

Benutzern zu teilen. 

4. SOFTWARE MIETE, WARTUNG UND SUPPORT 
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Die seitens Meshparts GmbH angebotenen Mietlizenzen beinhalten Wartungs- und 

Supportservices auf jährlicher, nicht erstattungsfähiger Basis. 

Wenn Sie Meshparts Mietlizenzen erwerben, erklären Sie sich damit einverstanden, 

Meshparts GmbH mit aktuelle Kontaktinformationen zu versorgen, die Sie aktualisieren 

werden, falls sie sich während der Laufzeit dieser Lizenzvereinbarung ändern sollten. 

Die Mietlizenzen inklusive der hierin enthaltenen Services für Wartung und Support werden 

nach Ablauf der initialen Laufzeit Jahr für Jahr automatisch erneuert, es sei denn, sie 

entscheiden ausdrücklich spätestens 60 Tage vor Ablauf des Lizenzierungszeitraumes, diesen 

Service nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Circa 60 Tage vor Ablauf eines Jahres (basierend 

auf Ihrem Kaufdatum) wird Meshparts GmbH Sie darüber informieren, dass Ihr Zugriff auf 

die Mietlizenz sowie die Wartungs- und Supportservices auslaufen. Außerdem erhalten Sie 

eine Rechnung für ein weiteres Jahr. Sie bezahlen diese Rechnung bis zu dem angegebenen 

Fälligkeitsdatum. Sollten Sie sich entscheiden, die Meshparts Lizenzen und Services nicht zu 

erneuern, so läuft Ihr Zugriff auf die Lizenz sowie die Services mit dem Ablaufdatum aus. 

5. WIDERRUFSRECHT  

Der Lizenzgeber kann die Nutzungsrechte aus wichtigem Grund widerrufen. Bei Widerruf der 

Nutzungsrechte wird der Lizenznehmer die Originalsoftware und vorhandene Kopien löschen. 

Auf Anforderung des Lizenzgebers wird er die Löschung schriftlich versichern. 

Da die lizenzierte Vollversion mittels personalisierter Daten freigeschaltet wird und diese 

aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, ist eine Rückgabe 

durch den Lizenznehmer nicht möglich (vgl. § 312d BGB, Abs. 4). Der Lizenznehmer hat 

aber die Möglichkeit, die Software vor Lizenzierung mittels der Testversion ausgiebig zu 

testen. 

 


